
Anträge

Die Rechtsmittelführerin beantragt,

— die Rn. 25 bis 33 sowie 68 bis 83 des angefochtenen Urteils aus allen im Rechtsmittel ausgeführten Gründen 
aufzuheben;

— ihrer Klage gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer stattzugeben, hilfsweise, die Rechtssache zur erneuten 
Prüfung an das Gericht zurückzuverweisen;

— dem HABM die ihr im erstinstanzlichen Verfahren und im Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Die Rechtsmittelführerin macht geltend, das angefochtene Urteil sei aus folgenden Gründen teilweise aufzuheben:

A. Das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, als es die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 (GMVO) (1) ausgeschlossen habe, ohne die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Komplementarität von 
Waren und Dienstleistungen und zum Grundsatz der Wechselbeziehung zu berücksichtigen; das Gericht habe zudem 
zumindest im Zusammenhang mit dem Begriff der Komplementarität die Tatsachen und die Beweise missachtet oder 
verfälscht, die ihm von der Rechtsmittelführerin in Bezug auf die Ähnlichkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen 
unterbreitet worden seien.

B. Das Gericht habe aus folgenden Gründen gegen Art. 8 Abs. 5 GMVO verstoßen:

i. Das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, als es der Marke der Rechtsmittelführerin einen spezifischen 
Bekanntheitsgrad zugeschrieben habe, was für die Durchführung des erweiterten Schutzes nach Art. 8 Abs. 5 
GMVO nicht erforderlich sei; des Weiteren habe das Gericht nicht die Kriterien eingehalten, die der Gerichtshof in 
seiner Rechtsprechung für die Beurteilung des Bekanntheitsgrads einer Marke entwickelt habe.

ii. Das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, als es das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen den Marken 
aufgrund einer Beurteilung der maßgeblichen Faktoren (z. B. der Art der fraglichen Waren oder Dienstleistungen, 
der maßgeblichen Verkehrskreise, des Bekanntheitsgrads der älteren Marke, des Grads der Unterscheidungskraft der 
älteren Marke) ausgeschlossen habe, die nicht den vom Gerichtshof in seiner Rechtsprechung zur Anwendung von 
Art. 8 Abs. 5 GMVO entwickelten Kriterien entspreche; dem Gericht sei zudem ein Fehler unterlaufen, als es eine 
Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken geprüft habe, die für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 
GMVO nicht erforderlich sei.

iii. Das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, als es die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 GMVO abgelehnt habe, 
ohne zuvor zu prüfen, ob das angemeldete Zeichen die bekannte ältere Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder 
beeinträchtigen könnte.

(1) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1).
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Vorlagefragen

1. Lassen die Bestimmungen des Rahmenbeschlusses 2008/909/JI es zu, dass der Vollstreckungsstaat im Verfahren zur 
Überstellung die Dauer der vom Ausstellungsstaat verhängten Sanktion „Freiheitsentzug“ aufgrund während der 
Verbüßung dieser Sanktion im Ausstellungsstaat geleisteter Arbeit wie folgt verkürzt:

A) Die Verkürzung der Sanktion ist die Folge der Anwendung des Rechts des Vollstreckungsstaats auf die Vollstreckung 
der Sanktion gemäß Art. 17 Abs. 1 [des Rahmenbeschlusses]. Lässt diese Vorschrift es zu, dass das Recht des 
Vollstreckungsstaats betreffend die Vollstreckung der Sanktion bereits im Verfahren zur Überstellung im Hinblick auf 
Umstände angewandt wird, die während der Zeit entstanden sind, in der der Verurteilte der Gerichtsbarkeit des 
Ausstellungsstaats unterlag (nämlich im Hinblick auf während der Haft in der Justizvollzugsanstalt des 
Ausstellungsstaats geleistete Arbeit)?

B) Die Verkürzung der Sanktion erfolgt aufgrund der Anrechnung gemäß Art. 17 Abs. 2 [des Rahmenbeschlusses]. 
Lässt diese Vorschrift die Anrechnung eines Zeitraums zu, der länger ist als die nach dem Recht des 
Ausstellungsstaats bestimmte Haftdauer, wenn das Recht des Vollstreckungsstaats angewandt wird und dadurch 
die im Ausstellungsstaat entstandenen Umstände (nämlich die in der Justizvollzugsanstalt des Ausstellungsstaats 
geleistete Arbeit) rechtlich neu bewertet werden?

2. Falls diese oder andere Rechtsvorschriften des Rahmenbeschlusses auf die erörterte Verkürzung der Sanktion anwendbar 
sind, ist der Ausstellungsstaat darüber zu unterrichten, wenn er darum ausdrücklich ersucht hat und ist das Verfahren 
zur Überstellung bei Weigerung seinerseits einzustellen? Falls das Erfordernis der Unterrichtung bejaht wird, wie soll die 
Unterrichtung erfolgen — allgemein und abstrakt über das anwendbare Recht oder über die konkrete Verkürzung, die 
das Gericht bei der konkret verurteilten Person vornehmen wird?

Zusatzfrage:

Sollte der Gerichtshof der Europäischen Union feststellen, dass die Bestimmungen des Art. 17 Abs. 1 und 2 des 
Rahmenbeschlusses 2008/909/JI es nicht zulassen, dass der Vollstreckungsstaat auf der Grundlage seines innerstaatlichen 
Rechts die Strafe (wegen im Ausstellungstaat geleisteter Arbeit) verkürzt, steht dann die Entscheidung des nationalen 
Gerichts, gleichwohl sein nationales Recht anzuwenden, weil dieses günstiger ist als Art. 17 des Rahmenbeschlusses 2008/ 
909/JI, im Einklang mit dem europäischen Recht? 
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